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I.

Versuch zur Beantwortung der von der Gesellschaft

Schweizerischer Thierärzte aufgestellten Preissrage,

betreffend die in der Schweiz aufgestellten

Währschaftsgesetze.

Von

I. I. Näf,
gerichtlichem Thierarzte in Aar bürg.

(Schluß.)

XVII.

Währschaftsgeseß des Cantons Thurgau.
(Vom 8. Mai 18!!.)

Wir Präsident, Kleine und Große Räthe des Cantons

Thurgau haben als allgemeine Vorschrift über die Währ--
schaft beim Viehvcrkehr und in der damit verbundenen Be-
stimmung der Vichhauptmängel ^anf den Vorschlag deS

Kleinen Rathes verordnet:

7

Währschaftszeit und Viehhauptmängel.
1.

Es hat beim Viehvcrkehr eine Währschaft Statt, in
Folge welcher Verkäufer und Tauscher dem Abnehmer auf
bestimmte Zeit für gewisse Gebrechen und Krankheiten deS

veräußerten Stück Viehes haftbar bleiben.
N. F. ,i. z. 15
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§. S.

Diejenigen dieser Fehler, welche sich als Hauptmängel

qualisicircn, machen den getroffenen Handel rückgängig,

wenn sie beim Abschluß desselben dem Käufer unbekannt

waren, und er vor gänzlichem Verlauf der Währschaftszcit
darüber Klage führt. Tie Taucr der Gewährzeit gegen

sie richtet sich nach ihrer Beschaffenheit in Rücksicht schwc-

rcrcr oder leichterer Erkennung, und fängt init dem Augen-
blicke an, in welchem das verhandelte Stück Vieh dem

Käufer oder Eintausch« was man heißt „mitdem Strick"
an die Hand gegeben worden ist.

§. 3.
Beide, die Hauptmängel und ihre Währfchaftszeit,

'sind folgendermaßen näher bestimmt:

Bei den Pferden.
1. Ter wahre Rotz (Hirnrotz, Hanptmürdc).
2. Verdächtige Drüsen (veralteter Strenget).
3. Ter Wurm (wurmicht seyn).

4. Die Räude.

5. Alle Arten von Koldcr (Koller).
V. Die Bauchstößigkeit.

7. Tie fallende Sucht.
8. Die Moudblindhcit.
9. Die Bauch- und Brustwassersucht.

Gegen diese Hauptmängel dauert die Währschafrs-
zeit 6 Wochen.

10. Der schwarze Staar, oder die sogenannte Schon-
blindheit.

11. Die Stettigkeit.
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Gegen lchtbcnannte Hauptmängel wird mir auf
11 Tage Zeit Währschaft gehalten.

It. Bei dem Hornvieh.
1. Leserdürre (Ucbcrgälle) mit Währschaft von8Tagcn.
2. Sturm und Weh (Umlauf, Hirnwuth).
3. Die fallende Sucht.
4. Die Bauch - und Brnstwafsersucht.

Diese Hauptmängel mit Währschaft von V Wochen.
5. Das Beizen-) (Gcbärmuttervorfall) der Kühe.

Die Gewähr gegen dieses Uebel dauert so lange fort,
bis die Kuh wieder gekalbert haben wird, und in der

Zwischenzeit ist für die Klage darüber von dem Tage

an, da dasselbe sich zeigt, dem Käufer noch weitere

Frist von 6 Wochen gestattet.
K. Lungensucht, insofern sie nicht durch eine nach dem

Verkauf entstandene Entzündung der Lungen verur-
sacht worden ist.

7. Die Stierscuchc (Monathreiterei).
Beide mit Währschaft von 2 Monathen.

8. Die Finnen, mit Währschaft auf 4 Monathe, unter

der Beschränkung jedoch, daß, wenn das Fleisch

Unter Besten wird fast überall der Vorfall der Mutter-
scheide (Urolspsu,? vaZinao) verstanden; so wird z. B.
im Canton Aargau, trotz der beigefügten Erklärung „Ge-
bärmuttcrvvrfall " im Gesetz der Mntterschcidenvorfall für
sich sowohl als in Verbindung mit Gcbärmuttervorfall als
Hauptmangel angesehen. Bei St. Gallen und Thurgau
indessen dürste wegen dem beigesetzten Zeitpunkte, von
wo an die Währschaft angehe, nur der letztere darunter
verstanden werden.

15 »
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gleichwohl benutzt werden kann, der Käufer sich mit
einem Abtrag von 15 Kreuzern für jeden Gulden des

Kaufpreises oder 25 Procent begnügen lassen soll.

9. Die Nichtträchtigkcit einer Kuh, welche als tragend

verkauft wurde. Währschaftszeit 3 Monate.
10. Das Selbstsaugen der Kühe. Währschaftszeit 1t

Tage, von der Zeit an, wo die Kuh milchgebcnd ist.

Ferner: das Sangen an andern Kühen; Stechen

und Schlagen, in gleicher Währschaft.
11. Das Unvermögen der Kühe: trächtig zu werden,

macht den Kauf rückgängig, wenn der Fehler dem

Verkäufer spätestens 8 Tage nach der Entdeckung an-
gezeigt wird.

ll. Bei den Schweinen.
1. Die Finnen. Gewährzcit 2 Monate, in gleicher Art

wie beim Hornvieh.
2. Die Lungcnfäule. Gewährzcit 4 Wochen.
3. Das Auffressen der Jungen. Gewährzcit bis 8 Tage.

nach dem Vorfall, doch nur insofern er sich anch schon

vor dem Verkauf zugetragen hat.

v. Bei Schafen.
1. Die Drehkrankheit (Drehsucht oder Taubsucht).
2. Der Anbruch (Wassersucht).
3. Die nasse und trockene Naudc (Krätze).
4. Die Schafpocken. Währschaftszeit gegen diese Krank-

Heiken 14 Tage.
8- 4.

Außer den vorgenannten Hauptmängeln sodann unter-
liegen noch folgende Fehler insoweit der Währschaft, daß,
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wenn sic beim Verkauf cincö Stück Niches verheimlicht
worden sind, und innerhalb dreier Wochen Frist Klage
deßhalb geschieht, der Verkäufer zur Schadloshaltung ge-

gen den Käufer verpflichtet ist, nämlich: Weichfüßigkeit

Weichköpfigkeit, andauernder Husten; und beim Zugvieh,
wenn es nicht ziehen kann, und sich nicht beschlagen lassen

will. Ferner: wenn eine als trächtig verkaufte Kuh mehr

als 11 Tage über die angegebene Zeit überträgt, soll

dafür für jede Woche, die es länger dauert, ein Ersatz von
1 fl. 20 kr. gegeben werden.

8. 5.

Durch obige Bestimmungen ist übrigens unbenommens

daß nicht zwischen Käufer und Verkäufer die Mängel,
gegen welche gewährgelcistet werden soll, und die Zeit der,
Währschaft durch besondere Abrede nach Willkür festge-
setzt werden. Der dießfällige Bertrag muß aber, um
rechtsgültig zu seyn, schriftlich geschehen, und sich über

.die gemachten Bedingnissc genau ausdrücken, ansonstcn

da, wo er Zweifel und Undeutlichkeit übrig läßt, dieselben

gegen den Käufer zu entscheiden sind.

Die Gewährzeit für willkürlich bedungene Mängel,
wenn der Vertrag sie nicht anders angibt, ist 0 Wochen.

kl.

Rechtliche Folgen der Währschaft.
Z. 6.

In den Fällen, wo ein erhandeltes Stück Vieh vor
Ablauf der Gcwährzeit mit einem der §. 3 genannten

Hauptmängel behaftet gefunden würde, hebt sich zufolge

§, 2 der Kauf auf, weßwegen dasselbe dem Verkäufer
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oder Vertauscher wieder hcimfällt, und er dem Käufer
oder Eintauscher den ganzen Preis zu erstatten hat. Diese

Folge tritt auch dann ein, wenn das Stück Vieh inner-

halb des gedachten Termins eines Hauptmangels wegen

drauf geht, oder aus Anordnung der Polizei niedcrgcschla-

gen werden mußte; was von dem Thiere noch benutzt

werden darf, ist daher wieder Eigenthum des Verkäufers.

8- 7.'
Wird hingegen das Thier aus andern Gründen getestet,

und es findet sich dann erst ein Mangel bei demselben,

so hat der Käufer nur auf Entschädigung für so viel,
als ihm dadurch an der Nutzung des Fleisches oder der

Haut entzogen wird, Anspruch.

§. 3.
Würde der Verkäufer eines mit Hauptmängeln oder

gar mit ansteckenden Krankheiten behafteten Stück Viehes
der absichtlichen Verheimlichung derselben, und hierdurch
der wissentlichen Gefährdung des Käufers überwiesen seyn,
so ist er, nebst dem in den beiden vorhergehenden Artikeln

gcmeldtcn Ersatz, dem Käufer auch die Vergütung aller

ihm weiter dadurch zugegangenen Nachtheile schuldig, und

er soll überdies; durch den Sanitätsrath zur weitern Bestra--

fung geleitet werden.

8. 9.

In den §. 4 benannten Fällen, die den Verkäufer vcr-
binden, dem Käufer eines mit weniger wichtigen Mängeln
behafteten Stück Viehes dafür angemessenen Abtrag zu

thun, mit Ausnahme des Falles, daß trächtige Kühe über die

angegebene Zeit übertragen, als für welchen im besagten 8-
die ZU leistende Entschädigung bereits näher bestimmt ist,



bleibt beiden Theilen überlassen, daS Mast der Entschä-

digung unter sich auszumittelu, oder es steht auch dem

Verkäufer frei, den geschlossenen Kauf wieder aufzuheben.

Wenn aber weder das Eine uoch das Andere zu Stande

kommt, so muß die Entschädigung durch richterlichen

Spruch bestimmt werden.

8- 10.

Nach Verfluß der Währschastszeit hat keine Klage mehr

über bei dem verhandelten Stück Vieh gefundene Fehler

Statt; also, daß dann das Recht der Ersatzforderung

versäumt ist.
Ilk.

Behandlung der Klagefälle.
S. 11.

Sobald der Käufer oder Eintauscher eines in der

Währschaft stehenden Stück Viehes einen unter derselben

begriffenen Fehler oder Mangel an ihm wahrnimmt, so

hat er dem Verkäufer davon ungesäumt in dem F. 3

I.itl.l!. Art. 5. genannten Fall, jedoch mit Frist von
6 Wochen, durch einen der rechtlichen Zeugsame fähigen
Drittmann zu benachrichtigen, und sich gegen ihn bestimmt

zu erklären, welches von beiden, ob das Recht des Heim-
schlagö selbst oder nur eine Entschädigung er anspreche.

§. 12.
Diese Anzeige mag jedoch auch durch den Friedens-

Achter des klagenden Theils an denjenigen des Beklagten
zu Handen des letzteren geschehen, wenn der Käufer solches,
es sey wegen der Entfernung der beiden Wohnorte, oder

um sie ihm selbst für den Fall seiner Abwesenheit von Hanse

desto gewisser zukommen zu lassen, vorzieht.
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§. 13.

Wohnt der Verkäufer außer dem hiesigen Canton,

so ist ohne anders jedesmal das Mittel der schriftlichen

Anzeige durch den Friedensrichter an die betreffende frie>

densrichterliche oder andere obrigkeitliche Behörde des Be-
klagten zu gebrauchen.

§. 14.

Im Fall der Verkäufer das Heimschlag- oder Ersatz-

sorderungsrecht des Käufers anerkennt, so muß er dem-

selben innerhalb 10 Tagen, nach Empfang der Ausser-

derung, Genüge thun, und sich inmittelst für die ärzt-
liche Besorgung des befragten Stück Viehes mit dem

Käufer sogleich über einen gemeinschaftlich zu bestellenden

patcntirtcn Thicrarzt einverstehcn. Ist diese aber so drin-
gend, daß die Verabredung nicht abgewartet werden kann,
oder ist kein Einvcrsiändniß erhältlich, so läßt sich der

Kläger einen Thierarzt durch den in seinem District auf-
gestellten Districtarzt anweisen.

8- 15.

Falls hingegen der Verkäufer den vorgegebenen Man-
gcl widerspricht, und dem Käufer sein gemeldtcs Recht

streitig macht, so ist als Grundlage für die richterliche

Erkenntniß das Befinden von zwei anerkannten, unpar-
teiischcn Viehärztcn einzuholen, wovon jeder Theil den

einen zu bezeichnen hat.

8- 16.

Wenn dieselben in ihrem Gutachten sich nicht ver-

einigen, so sind die Befundscheine von beiden dem Sani-
tätsratbe vorzulegen, der dann entweder weitere Unter-
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suchung einleitet, oder selbst in Prüfung und Entscheidung
darüber eintritt.

8. 17.

Wird die Krankheit als ansteckend erkannt, so haben

die Thierärztc, die zur ärztlichen Besorgung oder zur
Untersuchung einberufen sind, die Pflicht, davon, der noth--

wendigen Polizciverfügungcn wegen, unvcrwcilten Bericht
an den Districtarzt zu erstatten, gleichviel, ob der Fall
zum Streit erwachse oder unter den Parteien gütlich be-

festigt werde.

§. 18.

Würde das Thier vor Ablauf der Währschaftszeit

drauf gehen, so ist solches zuerst dem Districtarzt zu

wissen zu thun, der dann durch unparteiische Thicrärzte
in seiner Gegenwart die Section vornehmen läßt nnd, im

Fall die Parteien nicht gütlich auseinander kommen, daS

tierärztliche Befinden dem Richter, oder, wenn ihre

Ansichten verschieden sind, dem Sanitätsrath mittheilt.
Die Parteien können nur insofern verlangen, daß die

von ihnen berufenen Viehärzte bei der Section zugelassen

werden, als dadurch keine Verzögerung verursacht wird.

IV.

Eintretende Gcrichtsstekle.
8- 19.

Die compétente Gcrichtsstclle in Streitfällen über Vieh-
mängcl und Währschaft, sowie in Viehandelsstrcitigkeiten

überhaupt, ist diejenige des Wohnortes des Beklagten.

8- 20.

Wenn jedoch der Handel auf öffentlichem Markte abge-
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schlössen ist, und die Klage noch vor der Abführung des

Thieres anhängig gemacht wird, gehört die Untersuchung

und Entscheidung vor den Richter des Marktplatzes.

8. 21.

Hinsichtlich des Viehvcrkehrs mit Fremden ist der Kleine

Rath bevollmächtigt, da, wo die Gesetze anderer Staaten
in Absicht auf das eintretende Forum sowohl, als auf
Währschastszeit und die Bestimmung der Vichmängel zum

Nachtheil der herwärtigcn Angehörigen in Klagfällen gegen

dortige Angehörige wesentlich verschieden sind, das Rcei-

procum beobachten zu lassen.

T. 22.

Mittelst gegenwärtigen Gesetzes sind alle frühern Ver-
ordnungen und örtlichen Uebungen in Betreff der Vichmän-
gel und Währschaft aufgehoben.

§. 23.

Der Kleine Rath ist mit der Vollziehung dieser Verord-

nuug beauftragt.

Gegeben in unserer Großen Rathsvcrsammlung den

8. Mai 1811.
Der Präsident de6 Großen NatheS -

Si^n. Anderwert.
Für den Großen Rath:

Die SccretärS, Mitglieder desselben:

Sign. Locher.

Vogler.
Der Kleine Rath des Cantons Thurgan beschließt: daß

vorstehendes Gesetz mit dem Standessiegcl verwahrt,
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durch den Druck öffentlich bekannt gemacht und dem

Tagblatt der Gesetze und Beschlüsse beigerückt werden solle.

Fraucnfeld, den 4. Brachmonat 4811.
Der Regierungspräsident:

8iun. Hanhardt.
Für den Kleinen Rath:

Der Staatsschreiber:
Si^n. Hirzel.

XVlII.
T e s s i n.

Laut einem Schreiben dortiger Staatscanzlei vom
8. October 1835 besteht im Canton Tcssin, theils durch

Municipalbeschlüsse theils durch Uebungen, über die

Viehgewühr Folgendes:
Pferde oder andere zu diesem Geschlechte gehörige

Thiere, welche auf Messen, Märkten oder auch außer der-

gleichen Orten und Zeit verkauft werden, sind laut allge-
meiner Verordnung als gesund und ohne Fehler anzu-
sehen; wenn sich aber dergleichen vorfinden, als:

I. Bei Pferden:
u) Lc)I«i, Lc»I»a, Lolsaxino, Xsmu, vispnooa sTampf);
b) I.UN» l Mondblindheit);
c) l'iro, Lîipostorno sKoller);
4) Iloxtia vecckia lveraltete Lähmung);
v) lìostio, roiulonte sStettigkeit) ;

t) Ilislilulo.wsa^icjno ciella vortelira Icimlmli Duration
eines Lendenwirbels, auch bloß Bruch des Rück-

grathes);

Lllter Fehler überhaupt; hier aber wirb dieser Ausdruck
»ach erhaltener Auskunft nur bei alten Lähmungen gebraucht.
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x) Oiiia cossli ocelli luccnli, amaui'08i (schwarzer

Staar);
II. Beim Rindvieh:

Ii) ^Idinarc, ematuria, piscia sauxuc (Blutharnen).
i) (i»scar<; àcl mari caàuco, mal castueo, llrnllo malli

(Fallsucht) ;

ll) IIu88a, to8v cilronica (Lungenschwindsucht, chro-

nischcr Husten) ;

I) VI ul I)Î8UI'^0 (Trehkrankheit) ;

so hat der Käufer das Recht, in Zeit von 14 Tagen

vom Kaufe an dem Verkäufer das mit einem der vor-
stehend benannten Fehler behaftete Vieh nach gerichtlicher

Anzeige und gegen Vergütung der Kaufsumme zurück-

zustellen, ansonst nach Abfluß dieses Termins der Kauf
in Kraft besteht.

Wird aber irgend eine Gattung von Vieh als gesund

und fehlerfrei und ohne Beziehung auf bestehende Ver-

ordnungcu verkauft, so kann der Käufer solches dem

Verkäufer in benanntem .Zeitraume und nach besagter

Vorschrift auch für andere, als nur die vorstehend be-

zeichneten Fehler zurückstellen, wenn sie nicht sichtbar sind.

In Beziehung auf
III. Die Schweine,

owohl im lebenden als todten Zustande, ist der Termin
sum Aufheben des Kaufes auf 3 Tage bestimmt, wenn
öolchc mit

w) xarmola, grnxnolu, granrlino, lallllra (Finnen-
krankheit) bchastei sind.

Anmerkung. l.it>. -i, st, o, s, Ii, j, 10, I »»d m sind im
1^1 des Statuts von Lugano enthalten; die übrigen

erstehen durch angenommene Uebungen.
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XIX.

Gesetz des Cantons Waadt über die Heimschlagungs'

klage in Betreff verkaufter Thiere.
(Vom 27. Mai 1827.)

(Au» dem Französischen überseht.)

Ter Große Rath des Cantons Waadt, auf den Vor--

schlag des Staatsrathö:
In Betracht des Artikels 1180 des bürgerlichen Ge-

setzbuches, die Bestimmung enthaltend: „ daß diejenigen

Gebrechen, welche Anlaß zur Hcimschlagung in Betreff
der Thiere geben, Gegenstand eines besondern Gesetzes

geben soll."
In Erwägung, daß da das bürgerliche Gesetzbuch

diejenigen Formen nicht festsetzt, inncrt denen die Mängel,
welche Ursache zur Hcimschlagungsklagc geben, dargethan
werden müssen, verordnet:

Erstes Capitel.
Von den Gebrechen, welche Anlaß zur Heim-

schlagnngsklage geben.

Art. 1.
Diejenigen Fehler, welche die Hcimschlagungsklage nach

sich ziehen, sind:
Für die Pferde, Maulthiere und Esel:

Der Rotz.

Der Dampf.
Die Lungenschwindsucht *).

*) Im Gesetz stehen die Ausdrücke: l.a pbtisio pulmonaire,
soit vieille courbature.
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Für das größere Hornvieh:
Die Lungenschwindsucht.

Die tuberculose Lungensucht Finncnkrankheit) *).

Für die Schweine:
Die Finnenkrankheit.

Für die Schafe:
Die Pocken.

Die Räude.

Für die Schafe aber nur insofern, als es den Ver-
kauf einer Heerde von 50 Stücken und darüber betrifft.

Art. 2.

Dcßgleichcn sind auch als Mängel, welche den Kauf
rückgängig machen, für Pferde, Maulthierc, Esel und

das größere Hornvieh jene ansteckenden Krankheiten zu

betrachten, welche in Folge Polizeivcrordnung das Nieder-

schlagen oder dieBeschlagnahme der damit behafteten Thiere
erfordern.

Art. 3.
Die in den vorhergehenden Artikeln nicht bezeichneten

Mängel berechtigen auch nicht zur Rückgängigmachung des

Kaufes.
Art. 4.

Die Heimschlagungsklage findet Statt:
weder in geschehenen Verkäufen durch die obrigkcit-

liche Gewalt,
noch für die Saugkälber und Ferkel, die weniger als

40 Tage alt sind,
noch in denjenigen Fällen, wo der Käufer des Thieres

ì') I.a sMisis tiivoreiilenso (7.s<t>orio).
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dasselbe von einem in den Bann gestellten Orte an
einen gesunden hinbringen würde,

noch in solchen Fällen, wo eS der Käufer auS einem

gesunden in einen mit Bann belegten Ort hinbrächte.

Zweites Kapitel.
Von den zu beobachtenden Formen, um dicje-
nigen Mängel, welche die Heimschlagungs-

klage begründen, zu consiatiren.

Erster Abschnitt.
Allgemeine Verfügungen.

Art. 5.

Derjenige, welcher die Heimschlagungsklage ausüben

will, muß sich bestreben, die Krankheit spätestens in 12

Tagen von der Uebernahme an unter Strafe des Rechts-
Verlustes, sowie derjenigen der Schadenserholung, über-

zeugend zu erweisen. Der einzige Fall ist ausgenommen
bei der Finnenkrankhcit der Schweine, welche unter der

nämlichen Strafe durch einen Schweinschauer zur Zeit des

Verkaufs oder, wenn es fette Schweine betrifft, zur Zeit
der Ocffnung des Körpers dargcthan werden soll, wenn
dafür gesorgt worden ist, daß solche innert den zweimal
24 Stunden nach der Uebernahme Statt findet.

Art. 6.

Die Untersuchung des Thieres und die darauf bezüg-
lichen Verrichtungen geschehen unter der Autorität des

Friedensrichters desjenigen Gerichtökreises, in welchem
das Thier sich befindet.
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Zweiter Abschnitt.
Im Fall das Thier am Leben ist.

Art. 7.

Wenn das eines zur Hcimschlagungsklage berechtigen-

den Mangels beschuldigte Thier noch am Leben sich befindet,

ist derjenige, welcher diese Klage anbringen will, gehalten,
das Vorhandcnseyn dieses Mangels durch eine Besichtigung
darzuthun. Zu diesem Ende ladet er den Verkäufer vor
den Friedensrichter, um für die Ernennung der Kunst-
verständigen (Erperten) zu sorgen.

Art. S.

Die Untersuchung durch Erperten soll längstens wäh-
rend den 14 Tagen nach der Uebernahme Statt finden.

Art. 9.

Es werden zwei Erperten aus der Classe der beeidigten

Thierärztc aufgestellt, wenn sich solche in einer Umgebung
von 2 Stunden vorfinden. Sie schreiten unter Anwesen-

heit eines ebenfalls vom Friedensrichter ernannten Bei-
sitzcrs zum Gutachten. Nichts desto weniger können die

Parteien unter einander über die Wahl der Erperten sich

verstehen.

Art. 10.

Wenn in der im vorhergehenden Artikel festgesetzten

Umgrenzung nur ein beeidigter Thicrarzt vorhanden ist,

gibt ihm der Friedensrichter außerhalb dieser Classe einen

Gehülfen, und im Fall sich kein beeidigter Thierarzt darin

befinden sollte ernennt diese Gerichts stelle einen ans

einem zunächst gelegenen Orte. Der außerhalb der Classe

der Thierärzte aufgeforderte Erpcrte wird durch den Fric-
densrichter für den besondern Fall beeidigt.
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Art. 11.

Weiui der Verkäufer vicht vor dem Richter erscheint,

genehmigt er dadurch die oben angegebenen Vorkehrungen.

Art. 12.

Die Erperten entwerfen den Verbalprozcß über die

Untersuchung. Dieser soll im Wesentlichen enthalten:
Die Gestaltsbeschreibung des Thieres, und wenn cö

ein Stück Hornvieh ist, das Zeichen, das es auf dem

Horn tragt.
Die genaue Angabc des Mangels oder der Krankheit,

von welcher cö ergriffen ist; den Grad, zu dem sie ge-
langt ist.

Wenn die Erperten in diesem Punkte abweichen, so

sollen die beiderseitigen Meinungen mit den dafür au-
geführten Gründen in den Verbalprozeß gesetzt werden.

Art. 13.
Der durch alle Angestellten unterzeichnete und durch

den Friedensrichter legalisirte Verbalprozcß ist in zwei

Doppeln auszufertigen, und das eine dem Käufer, daS

andere dem Verkäufer zuzustellen.
Wenn der Käufer nicht vor Gericht erschienen ist, wird

ihm das Doppel, welches ihn angeht, unter dem Siegel
des Friedensrichters, in dessen Gerichtsbarkeit er steht,
zugestellt.

Art. 14.
Wenn in Folge der hier oben vorgeschriebenen Vcr-

richtungen der Käufer die Heimschlagungsklagc gegen den

Verkäufer anheben will, muß er solche innert den 42 Ta-
ge» von der Uebernahme an (bürgerliches Gesetzbuch
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Art. 1179) nach den hierüber dnrch die Civilprozeßordnnng
für die persönlichen Klagen vorgeschriebenen Formen an-
heben.

Art. 15.

Wenn an dem Tage, wo der Käufer nm die Besichti-

gung angesucht hat, der Zustand des Thieres eine schnelle

Behandlung erfordert, wird der Friedensrichter denjenigen

Thicrarzt bezeichnen, welchem es anvertraut werden soll.

In dem Falle, wo die Klage angehoben ist, dauert die

Behandlung während des Prozesses fort, vorausgesetzt,

daß die Parteien nicht anders darüber übereinkommen, oder

nicht einer von ihnen die Beschlagnahme des Thieres aus-

gewirkt haben sollte.

Art. 10.

Wenn die eine oder andere der Parteien die Beschlag-

»ahme des Thieres bewirkt, soll dieß in der Gerichtssitzung,
oder nach versuchter und ohne Erfolg gebliebener Berglei-
chung geschehen.

Die Beschlagnahme erfolgt alsdann dnrch eine Anord-

nung des Friedensrichters, wenn das Thier sich in dem

Kreise desselben befindet.

Wenn das Thier sich nicht in seinem Gerichtölreise

befindet, in Folge eines durch den nämlichen Beamten au

den compctentcn Friedensrichter gestellten Ansuchens.

Art. 17.

Wenn während der Dauer des Prozesses das Thier in

Folge des Mangels, welcher zur Hcimschlagungsklagc

Veranlassung gegeben hat, umsteht, kauu der Käufer, sey

die Ursache, welche sie wolle, den Berbalprozeß über die
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Oeffnung des Körpers beibringen, welcher sofort nach den

im dritten Abschnitt anbefohlenen Formen behandelt wird.

Art. 18.

Tas bürgerliche Gesetzbuch bestimmt dasjenige, was
die Wiedererstattung des Thieres oder seinen Werth betrifft,
welches in Bezug auf Entschädigung zu Gunsten des Käu-
fers die Artikel 1175 bis 1178 enthalten.

D ritter A b s ch nitt.
Im Fall das Thier abgelebt hat.

Art. 19.

Wenn ein mit einem zur Hcimschlagungsklage berechti-

gcnden Mangel behaftetes Thier vor dem Auskaufe von
12 Tagen umsteht, ist der Käufer gehalten, das Vorhan-
denseyn dieses Mangels durch eine Besichtigung darzuthun,
welche spätestens in den folgenden L4 Stunden Statt haben

soll. Zu diesen: Ende ersucht er den Friedensrichter des

Gerichtsrrcises, in welchen: das Thier abgelebt hat, um
die Ernennung der Experten.

Art. 20.

Er wird in Betreff dieser Untersuchung durch Erperten
diejenigen Vorkehrungen treffen, welche in den Artikeln
9, 10 und 12 vorgeschlagen stud.

Art. 21.
Wenn das den Gegenstand der Untersuchung ans-

machende Thier ein Stück Hornvieh ist, und das Zeichen
einer Gemeinde trägt, soll das Horn, auf welchem solches

eingeprägt ist, aufbehalten, und dem Verkäufer durch den

dazu beauftragten Gerichtsdiener vorgezeigt werden, um
ihn nach den folgenden Artikeln zu belangen.

10"
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Art. 22.

Der durch den Beisitzer und die Experten unterzeichn

nete, von dem Friedensrichter legalisirtc Verbalprozeß wird
dem Verkäufer in Abschrift und unter dem Siegel desjenigen

Friedensrichters? in dessen Gcrichtskrcis er steht, mitgc-

theilt.
Art. 23.

Wenn in Folge der vorgeschriebenen Verrichtungen

für den Fall, wenn das Thier zu Grunde gegangen ist,

der Käufer verlangt, die Heimschlagungsklagc bei seinem

Verkäufer zu verfolgen, hater sich in seiner Handlungö-
weise nach Art. 24 zu halten.

Art. 24.

Der Staatsrath ist mit Bekanntmachung und Voll-
zichnng des gegenwärtigen Gesetzes beauftragt.

Gegeben unter dem großen Nathssiegel in Lausanne

den 21. Mai 1827.

Der im Amte stehende Laàmmami:
Sign. Sccretan.
Der Secrctär:

Sign. Dan. Aler. Chavanucs.

XX

W a l l i s.

Nach erhaltener Auskunft von Seite des Herrn Thier-
arzts Pignat in Sitten sind in diesem Canton folgende
Krankheiten, mit einer Währschaftszcit von 40 Tagen,
als Hauptmängel aufgestellt.
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Bei Pferden.
z. morve (der Rotz).
2. pousse (der Dampf).
3. Im plitliisie, vioillo courbature (Abzehrung),

Schwindsucht Lungenschwindsucht

II. Bei Schweinen.
t. lm lallrcric (die Finnenkrankhcit).

XXI.

N e l> e n b u r g.
Im Canton Neucnburg besteht kein bestimmtes Regler

ment über die Gewähr beim Vichhandel, sondern einzig

Uebungen, die von einander wieder sehr abweichen.

Nach Herrn Rychncr ist in dem Gcwohnheitsbuche

(coutumier) von Osterwald bloß gesagt, daß man bei

Pferden die Fäule, den Dampf, den Rotz, den Ver-
schlag, die Narrheit (Koller), die Mondblindheit und

die verborgene Blindheit; bei Schweinen und Hornvieh
die Finnen, bei letztcrem auch noch jede ansteckende Krank-

hcit, die Fäule, die Verderbniß, alle Arten verheimlichter
alter Fehler, mit ö Wochen Währschaftszeit, als Haupt-
mangel ansehen sollte. Ob und welche dieser Mangel und
in welchen Orten sie in der Uebung als Hauptfehler be-

stehen, wird nicht gesagt, und ich habe auch seither keine

nähere Auskunft darüber erhalten können.

XXII.
G e it f.

Laut erhaltenem Schreiben des dortigen Sanitätsraths
vom 21. September IStzö bestehen in diesem Canton die
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Borschriften des französischen Zivilgesetzbuches Tit. VI,
Cap. IV, Abtheilung II und III bei der Viehwährschast
in Kraft, und zwar die Artikel !641 bis 1649, besou-

ders aber der Artikel 1648, als dessen nähere Besinn-

mungen die Artikel 1 bis 6 des alten Genferischen Civil-
edicts als Uebung gelten.

ES folgen hier in der Ucbcrsetzung zuerst die alle-

girten Artikel des französischen Gesetzbuches.

Art. 1641.

Ter Verkäufer ist die Gewährleistung für die ver-

borgcnen Mängel der verkauften Sache schuldig, durch

welche sie solche zum Gebrauch untauglich machen, zu
dem man sie bestimmte, oder die diese Brauchbarkeit
dergestalt vermindern, daß der Käufer, wen» sie ihm
bekannt gewesen wären, sie entweder gar nicht, oder

wenigstens um einen geringen Preis gekauft haben würde.

Art. 1642.

Der Verkäufer ist keine Gewährleistung wegen sieht-

baren oder solchen Fehlern schuldig, von deren Daseyn
sich der Käufer selbst überzeugen konnte.

Art. 1643.

Er muß die verborgenen Fehler gewähren, auch wenn
sie ihm nicht bekannt waren, wenigstens dann, wenn er

in diesem Fall nicht ausgemacht hat, daß er für nichts

gut stehe.

Art. 1644.

In den K§. 1611 und 1643 angegebenen Fällen hat

der Käufer die Wahl, entweder die Sache zurückzugeben,
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selbe zu behalte», nud sich nur einen Theil des Preises

zurückzahlen zu lassen, soviel, als von Sachverständigen

erkannt werden wird.

Art. 1615.

Wenn dem Verkäufer die Mängel der Sache be-

kaunt waren, so ist er gehalten, außer der .Zurückfiel-

lung des Preises, den er dafür empfangen, dem Käu-
fer auch den veranlaßten Schaden und die Interessen

zu vergüten.

Art. 1616.
Wen» aber der Verkäufer die Mängel der Sache

nicht kannte, so ist er dem Käufer nur die Zurückzah.

lung des Kaufpreises und den Ersatz für die durch den

Kauf verursachten Kosten schuldig.

Art. 1647.

Wenn die mit Fehlern behaftete Sache, in Folge
ihrer schlechten Beschaffenheit, zu Grunde gegangen ist,
so trifft der Schaden den Verkäufer, welcher gehalten
ist, den: Käufer den Preis zurückzustellen, und alle in
den vorhergehenden Artikeln angegebenen Entschädigungen

zu leisten. Geht aber die Sache durch Zufall zu Grunde,
so trifft der Schaden den Käufer.

Art. 1648.
Die Klage, welche sich auf die rcdhibitorischen Män-

gel gründet, muß von dem Käufer innerhalb eines be-

stimmten Termins angestellt werden; nach der Natur des

Mangels und dem Herkommen des OrtS, wo der Han-
del geschaffen wurde.
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Art. 1049.

Diese Klage findet nicht Statt, wenn der Verkauf
durch eine richterliche Behörde geschehen ist.

Es folgen nun die vorbcrnhrten Artikel 1 bis 6 des

alten Ecnfcrischen Civiledicts.

Titel XIX.
Von der Heimschlagung verkaufter ;ind

gemietheter Pferde.

Art. 1.

Derjenige, welcher ein rotziges, dampfiges oder lnn-
gcnfaulcs Pferd verkauft, ist verpflichtet, dasselbe

innert 8 Tagen zurückzunehmen, und die Kanfsnmme
wieder zu erstatten, wenn er diese Gebrechen dem Käu-
fer nicht angezeigt hat, welcher, im Fall er den Ver
käufer nicht findet, sich gegen ihn beim Gericht ver-
wahren und das Pferd durch Experten untersuchen lassen

kann.
Art. 2.

Doch kann unter dem Verwände anderer Gebrechen

der Verkäufer nicht verpflichtet werden, es znrückzuneh-

men, wenn er nicht diese Mängel durch einen offen-
baren Betrug verheimlicht hat.

Art. .T

Und wenn ans Anlaß irgend eines Hauptfehlers

P (loui'Iià (auch rheig), wird aber von den Franzosen

nicistcus fur veraltete Brustubel (Lungenschwindsucht, Lun-

genfänle) gebraucht.
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Prozeß cutsteht und die Parteien Schwierigkeiten niachen,

das Pferd wieder anzunehmen oder zurückzugeben, so

soll dasselbe mit Beschlag belegt und verkauft werden,

wenn der Prozeß nicht summarisch beendigt werden kann,

damit sein Werth nicht durch den Unterhalt aufgezehrt
werde, vorausgesetzt, daß keine der Parteien dasselbe

in dem Preise übernehmen wollte, um den es durch Erper-
ten, denen die Untersuchung der Eigenschaften des bc-

haupteten Gebrechens obliegt, geschützt werden wird.

Art. 4.

Diejenigen, deren Berufes ist, Pferde auszuleihen,

sind gehalten, sie dem Miether, der steh derselben mehr

als drei Tage bedienen will, zu schützen; im Unter-

lassuugssalle kann er nicht verpflichtet werden, sie anders

als wie solche durch das Gericht in die Schätzung auf-
genommen wird, zu bezahlen.

Art. 5.

Wenn der Miether das Pferd, welches ihm ver-

miethet wurde, nicht wieder zurückstellen und nicht dar-

thun kann, daß es ohne seine Schuld umgestanden, so

ist er verbunden, den ihm dafür angeschlagenen Preis,
sowie denjenigen der Tageöentschadigungcn zu bezahlen.
Und wenn das Thier ohne seine Schuld krepirt ist, so

soll er von der Vergütung befreit sein, wenn er die Tag-
löhne bis zu jenem Tage, wo er sich des Pferdes nicht

mehr bedienen konnte, berichtigt.

Art. «i.

Wenn das gemiethete Pferd blessirt oder beschädigt

wurde und leicht geheilt werden kann, so ist der Eigen-
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thinner verbunden, es zurückzunehmen, wenn er nach

der vor dem Richter durch Erpcrten suunnarisch und

ohne Prozeß veranstalteten Schätzung entschädigt sein

wird; und wenn die Beschädigung oder Verwundung
so groß befunden würde, daß der Eigenthümer das

Pferd nicht mehr gebrauchen konnte, so ist der Miether
schuldig, es zu behalten, oder die Schätzung zu bezahlen.
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